
Anlage 1a 

GRUNDAUSBILDUNG FÜR DEN EXEKUTIVDIENST 

Basisausbildung fremden- und grenzpolizeilicher Bereich 

A – LEHRPLAN 

LEHRGEGENSTAND AUSBILDUNGSMODUL 
MINDESTSTUNDEN-

ANZAHL 

Personale und 
Sozialkommunikative 

Kompetenzen 

Einführung -und Behördenorganisation 

64 

Angewandte Psychologie 

Kommunikation und Konfliktmanagement 

Berufsethik 

Menschenrechte 

Polizeifachliche Kompetenzen 

Verfassungsrecht und Europäische Union 

456 

Dienstrecht 

Sicherheitspolizeiliche Handlungslehre 

Straf- und Privatrecht 

Verwaltungsrecht 

Verkehrsrecht 

Kriminalistik 

Bürokommunikation 

Situationsadäquate 
Handlungskompetenzen sowie 

Wahrnehmungs- & 
Reflexionskompetenzen 

Modulares Kompetenztraining 

360 

Einsatztraining 

Sport 

Erste Hilfe 

Englisch 

Themenzentrierter Unterricht 

880 

Berufspraktikum 

Praktische exekutivdienstliche Verwendung im fremden- und 
grenzpolizeilichen Bereich sowie zur Unterstützung im 
sicherheitspolizeilichen Bereich (Überwachungsdienst) für die Dauer 
von mindestens zwei Jahren nach Beginn des Dienstverhältnisses im 
fremden- und grenzpolizeilichen Bereich. 

B – DIENSTPRÜFUNG - 
BASISAUSBILDUNG 

MÜNDLICHE TEILPRÜFUNG 

Im Zuge der Prüfung sollen exekutivspezifische Sachverhalte 
praxisorientiert, themenübergreifend und kompetenzorientiert 
behandelt werden.  

Der Schwerpunkt liegt dabei in den Lehrgegenständen 
Verwaltungsrecht, Strafrecht, Sicherheitspolizeiliche Handlungslehre 
und Verkehrsrecht, wobei seitens der Prüfer auch Themengebiete aus 
den anderen im Lehrplan angeführten Ausbildungsmodulen 
berücksichtigt werden sollen. 
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Ergänzungsausbildung Polizeigrundausbildung 

A – LEHRPLAN 

LEHRGEGENSTAND AUSBILDUNGSMODUL MINDESTSTUNDEN-
ANZAHL 

Personale und 
sozialkommunikative Kompetenzen 

Einführung -und Behördenorganisation 

132 

Angewandte Psychologie 

Kommunikation und Konfliktmanagement 

Berufsethik 

Menschenrechte 

Polizeifachliche Kompetenzen 

Verfassungsrecht und Europäische Union 

606 

Dienstrecht 

Sicherheitspolizeiliche Handlungslehre 

Straf- und Privatrecht 

Verwaltungsrecht 

Verkehrsrecht 

Kriminalistik 

Bürokommunikation 

Situationsadäquate 
Handlungskompetenzen sowie 

Wahrnehmungs- & 
Reflexionskompetenzen 

Modulares Kompetenztraining 

428 

Einsatztraining 

Sport 

Erste Hilfe 

Englisch 

Themenzentrierter Unterricht 

1166 

B – DIENSTPRÜFUNG - 
ERGÄNZUNGSAUSBILDUNG 

MÜNDLICHE TEILPRÜFUNG 

Im Zuge der Prüfung sollen exekutivspezifische Sachverhalte 
praxisorientiert, themenübergreifend und kompetenzorientiert 
behandelt werden.  

Der Schwerpunkt liegt dabei in den polizeifachlichen Kompetenzen, 
wobei seitens der Prüfer auch Themengebiete aus den anderen im 
Lehrplan angeführten Ausbildungsmodulen berücksichtigt werden 
sollen. 
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Prüfinformation
Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.


